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Name 
Bereich Forsten: 

Bereich Landwirtschaft: 
 

Telefon 
 

 
Kaufbeuren, 14.12.2023 

  
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung  
(§ 4 Baugesetzbuch) 

 

1. Gemeinde  Füssen, Landkreis Ostallgäu 

  Flächennutzungsplan   mit Landschaftsplan 

  Bebauungsplan 

 
Bebauungsplan S 55 „ Mühlbachgasse“ 

  mit Umweltbericht       
 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs ja     nein 

  Satzung über den Vorhabens- und Erschließungsplan 

  Sonstige Satzung 

  Frist für die Stellungnahme: 15.12.2023 (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 Frist: 1 Monat (§ 4 Abs. 2 BauGB-MaßnahmenG) 

 

2. Träger öffentlicher Belange 

 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten (AELF) Kaufbeuren 

Am Grünen Zentrum 1 

87600 Kaufbeuren 

 

Tel. 08341 9002-0 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft  

und Forsten (AELF) Kaufbeuren 

- Bereich Forsten - Außenstelle Füssen - 

Tiroler Str. 71 

87629 Füssen 

Tel. 08341 9002-0 

 

 Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. Nr.) 

2.1  Keine Äußerung 

2.2 

 
 Ziele der Raumordnung u. Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

2.3 

 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 

 Sachstands 
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2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der  
Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 
 

 Einwendungen 

 

 
 Rechtsgrundlagen 

 

 
 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

2.5 
 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, 

 gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Bereich Forsten: 

Innerhalb des Satzungsgebietes liegt kein Wald i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) 

i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG). 

 

Feuergefahr: 

Zum Schutz der angrenzenden Waldflächen weisen wir darauf hin, dass offene 

Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer (z. B. Lagerfeuer- oder Grillplätze) auf den 

Grundstücken, welche weniger als 100 Meter Abstand zum Wald haben, gem. Art. 17 Abs. 

1 Nr. 1 und 2 BayWaldG, erlaubnispflichtig sind.  

Dieser Hinweis sollte in die Satzung aufgenommen werden. 

 

Bereich Landwirtschaft: 

Es werden keine Einwendungen erhoben. 

 

2.6 Beteiligung bei Einzelgenehmigungsverfahren nach BayBO Art. 69 
 

  ja   nein 

 

 
 

 Füssen, den 15.11.2023 
 _____________________________ _______________________________ 

 Ort, Datum Forstrat 
 
 
 

 Kaufbeuren, 14.11.2023 gez. 
 _____________________________ _______________________________ 

 Ort, Datum Landwirtschaftsoberrätin 
 

 
 



 

 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE · Hofgraben 4 · 80539 München 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN DATUM 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Abteilung B - Koordination Bauleitplanung 

Tel.: 089/2114-363 

beteiligung@blfd.bayern.de 

  

 

 

BAYERISCHES LANDESAMT 

FÜR DENKMALPFLEGE 
– 
Dienststelle München: 

Hofgraben 4 
80539 München  
Postfach 10 02 03 
80076 München 
– 
Tel.: 089 2114-0 

Fax: 089 2114-300 
– 
www.blfd.bayern.de 
– 
Bayerische Landesbank München 
IBAN DE75 7005 0000 0001 1903 15 

BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Stadt Füssen, Lkr. Ostallgäu: Bebauungsplan S 55 "Mühlbachgasse" 
 
 
Zuständiger Gebietsreferent: 

Bau- und Kunstdenkmalpflege: Herr Dipl.-Restaurator (univ.) Mag.  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: 

Die Konversion und das Erhaltungsziel für das ehemalige historische 

Hanfwerkeareal von Füssen wurde im Rahmen mehrerer vorangegangener 

Arbeitstermine mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalplege erläutert. In 

diesem Zusammenhang wurde der Gebäudebestand hinsichtlich seiner 

Denkmalwerte geprüft und im Ergebnis und im Benehmen mit der Stadt Füssen in 

die Denkmalliste des Freistaats Bayern teilweise wie folgt eingetragen.  

 

OPLA 
Otto-Lindenmeyer-Str. 15 
86153 Augsburg 
 

MG, Projektnr. 22047  13.11.2023  P-2023-5293-1_S2  12.12.2023 

  

http://www.blfd.bayern.de/
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Ehem. mechanische Seilerwarenfabrik Füssen, später Hanfwerke Füssen-

Immenstadt AG, mehrteilige Anlage in stadtbildprägender Lage auf dem Lechgries: 

Drei langgestreckte zwei-- und dreigeschossige und in Teilen erhaltene 

Stangenbauten aus Natursteinquadern bzw. mit Putzfassaden mit einfacher 

Fassadengliederung, Mitteltrakt im Kern 1862/64, ostseitig angefügter 

zweigeschossiger Verwaltungsbau mit Zeltdach, Gauben, Rundbogenfenstern und 

Gesimsband in Formen des Heimatschutzstils, 1916, Nordtrakt um 1900, Südtrakt in 

Formen des geometrischen Jugendstils, mit Uhrturm, um 1910; 

Verbindungsbrücken, genietete Stahlfachwerkkonstruktionen, teilweise modern 

verkleidet, um 1900/1910; Werkstättengebäude, langgestreckter zweigeschossiger 

Satteldachbau, um 1925; Kesselhaus Betonrasterbau, nach 1900.... D-7-77-129-124 

 

Wassertriebanlage zur Kraftversorgung der ehem. Mühlen und der Fabrik auf 

dem Lechgries mit unterirdischem Wasserkanal durch den Lechfallfelsen, 1784-87 

angelegt, hölzernen Fallenhäusern zur Regulierung der Wasserzufuhr und zur 

Kiesbeseitigung am Tunnelbeginn und am Tunnelende, 1864 erbaut, teilweise 1901 

erweitert sowie mit Mühlen- und Fabrikkanal unterhalb des Tunnelendes. D-7-77-

129-216 

 

Der Entwurf des „Städtebaulichen Masterplans Magnus Park Füssen“ wurde zuletzt 

anlässlich eines groß anberaumten Scoping-Termins am 05.04.2023 mit 

Vertreterinnen und Vertretern des Landesamtes vom Grundsatz her vorbesprochen. 

Im Rahmen des Termins wurde seitens der Denkmalpflege vorrangig eine Reduktion 

und Verschiebung des Parkhauses (sog. Mobilitätshub) sowie zumindest eine 

teilweise Wiederöffnung des ohne denkmalschutzrechtliche Erlaubnis verfüllten, 

denkmalgeschützten Mühlgrabens dringend angeregt.  

 

Der nunmehr vorliegende Vorentwurf des Bebauungsplans S 55 „Mühlgraben“ (Büro 

Opla, Fassung 26.09.23) sieht im Baufenster 5 wider erwarten weiterhin einen viel 

zu weit nach Norden ragenden Baukörper vor. Wie bereits am Scoping-Termin am 

05.04.23 erläutert, bedarf es aufgrund der drohenden Dominanz unmittelbar 

gegenüber der Altstadt von Füssen weiterhin einer signifikanten Verlagerung nach 

Westen beziehungsweise einer Reduktion des Bauvolumens zumindest bis auf Höhe 
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des momentan vorgesehenen Gebäudeknicks. Auch die am Scoping-Termin 

thematisierte (Teil-)öffnung des verfüllten Mühlgrabens zwischen dem Parkhaus und 

der Lecheinmündung (Grünordnerische Freifläche 2) findet sich im vorliegenden 

Vorentwurf wider erwarten nicht berücksichtigt. Bezeichnenderweise soll der 

Bebauungsplan S 55 nach eben diesem denkmalgeschützten Bauwerk benannt 

werden. Der dritte wesentliche Aspekt der Denkmalpflege betrifft die vorgesehene 

Erweiterung des denkmalgeschützten Südbaus (Baufenster 3.1 Südbau). Sie ist aus 

Sicht der Denkmalpflege maximal zweigeschossig mit Flachdach, - nicht hingegen 

profilgleich mit dem Denkmal - möglich, um die prägende Stirnfassade des 

denkmalgeschützten Südbaus zu wahren.  

 

Das Landesamt regt dringend eine dementsprechende Abänderung des vorliegenden 

Vorentwurfs des Bebauungsplans S 55 „Mühlbachgraben“ (Büro Opla, Fassung 

26.09.23) an, um die Bedenken der Denkmalpflege zu den genannten 

Themenfeldern auszuräumen. 

 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).  

Mit freundlichen Grüßen 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten. 

 

 
 

http://www.blfd.bayern.de/


  
Bayerisches Landesamt für 

Umwelt  
   

    

LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt · 86177 Augsburg 

 

 

 

 
 
Hauptsitz LfU 
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160 
86179 Augsburg 
 
Telefon +49 821/9071-0 
Telefax +49 821/9071-5556 

 
 
Dienststelle Hof 
Hans-Högn-Str. 12 
95030 Hof  
 
Telefon +49 9281/1800-0 
Telefax +49 9281/1800-4519 

  
 

www.lfu.bayern.de 
poststelle@lfu.bayern.de 
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Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtent-

wicklung 

Otto-Lindenmeyer-Str. 15 

86153 Augsburg 

 

– Versand per E-Mail – 

Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung Datum 
22047 
13.11.2023 

11-8681.1-137810/2023 
   

04.12.2023 
 

 

Stadt Füssen - Bebauungsplan S 55 - Mühlbachgasse; 
Frühzeitige Beteiligung gem. 4 (1) BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit E-Mail vom 13.11.2023 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) 

Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung. 

 

Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei 

Planungen und Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grund-

satzfragen von besonderem Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen 

oder regionalen Fachstellen derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, 

Geotopschutz, Geogefahren). 

 

Von den o.g. Belangen werden die Geogefahren berührt. Dazu geben wir folgende 

Stellungnahme ab: 

Die Gefahrenhinweiskarte des Bayerischen Landesamts für Umwelt weist für Berei-

che im Süd- und Südostteil des Planungsgebiets die Gefahr von Steinschlag/Block-

schlag aus. Die Gefahrenhinweisbereiche sind das Ergebnis einer Modellierung im 

Übersichtsmaßstab 1:25.000. Von einer Neubebauung im sturzgefährdeten Bereich 
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wird von uns grundsätzlich abgeraten. Für bestehende Bauten werden je nach konkreter Ge-

fährdungslage, die nur vor Ort durch einen einschlägig erfahrenen Fachmann beurteilt werden 

kann, Schutzmaßnahmen angeraten. Sollten bereits Schutzmaßnahmen vorhanden sein, so 

müssen diese regelmäßig auf ihren Zustand und ihre ausreichende Dimensionierung geprüft 

und gewartet, ggf. ersetzt werden. Dies muss für die Lebensdauer des Gebäudes gewährleistet 

sein. Zudem ist jedes Schutzbauwerk nur für ein bestimmtes Bemessungsereignis ausgelegt, 

kommt es zu einem größeren Ereignis, wird das Schutzbauwerk mit hoher Wahrscheinlichkeit 

versagen. Schutzbauwerke können daher keine absolute Sicherheit bieten. 

Es wird dringend empfohlen, im potenziellen Gefahrenbereich keine neuen Nutzungen mit er-

höhter Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Personen zuzulassen. 

Ausführlichere Informationen zur Gefahrenhinweiskarte finden Sie unter:  

www.umweltatlas.bayern.de > Standortauskunft > Geogefahren 

Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Herrn  

 Referat 102). 

 

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschafts-

pflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Land-

ratsamtes Ostallgäu (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).  

 

Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasser-

wirtschaftsamt Kempten wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fachspezi-

fischem Klärungsbedarf im Einzelfall. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

 



         Kaufbeuren, 10.12.2023 
 
Sehr geehrter 
 
anbei die Stellungnahme des BUND Naturschutz zum Bebauungsplan S 55 – Mühlbachgasse, 
Füssen 
 
1. Der BUND verlangt die Durchführung einer saP (spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) 
im gesamten Planungsgebiet des Bebauungsplans S 55 Mühlbachgasse. Die Erarbeitung 
einer saP halten wir für erforderlich aufgrund der Situierung des Projektgeländes zwischen 
dem Fuß eines Berghanges und dem Uferbereich des Flusses Lech. 
 
2. Der BUND fordert die Wiederherstellung des widerrechtlich verschütteten Mühlbachs in 
seiner ursprünglichen Wirkung.  
 
3. Der BUND fordert die verbindliche Ausweisung von geeigneten Flächen für die im 
Baufortschritt notwendigen Material- und Maschinenablagerungen. 
 
4. Der BUND verlangt, den Naturraum des Uferbereichs am Lech in seiner Diversität 
wiederherzustellen und zu ertüchtigen.  
 
5. Der BUND schlägt vor, Aspekte moderner ökologischer und naturverträglicher Bauplanung 
aufzugreifen, wie etwa die Schaffung von Nistplätzen für Vögel, von naturbelassenen 
Bereichen für Amphibien oder Igel, etc. 
 
Der BUND behält sich vor, die Ergebnisse der saP abzuwarten und auf deren Basis eine 
endgültige Stellungnahme abzugeben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Vorsitzender der Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren im BUND Naturschutz in Bayern e.V. 
Schmiedgasse 24 
87600 Kaufbeuren 
08341 12250 
 



 

Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

 

Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

Fischerhütte (Angelkartenausgabe) 
 

An der Achmühle 12 

87629 Füssen 
 

Telefon 08362 - 94 16 16 

 
 

Kreisfischereiverein Füssen 

Büro 
 

An der Achmühle 12 

87629 Füssen 
 

Telefon 08362 - 94 16 16 

Erster Vorsitzender 

Matthias Heinz 
 

Bachtalstraße 8D 

87669 Osterreinen 
 

Telefon 0151 - 22998662 
 

Sparkasse Allgäu 
 

IBAN 

DE81733500000310500285 
 

BIC 

BYLADEM1ALG 

VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG 
 

IBAN 

DE70734600460001813382 
 

BIC 

GENODEF1KFB 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
Email  

info@fuessen-kfv.de 
 

Homepage 

www.fuessen-kfv.de 

 
 
 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Name Datum 

  02.05.2016 

 
 
Beteiligung des KFV e.V. bei Verfahren und Maßnahmen in Pachtgewässern 
 
 
 
 
Sehr geehrte 
 
nach unserem konstruktiven Gespräch mit allen Beteiligten zum Kiesabbau der ARGE im Forggensee 
möchten und müssen wir nun leider zwei aktuelle Themen anschneiden, bei denen wir zum wiederholten 
Male nicht beteiligt wurden. 
 
Forggensee - Segelclub Osterreinen (OSC) - Wellenschutzdamm 
 

Hierzu müssen wir kurz auf die Historie des Kiesabbaus in diesem Bereich zurückkommen, 
da dieser bis dato bereits in 3 Abschnitten erfolgte: 
2007 für den Bau der Inseln am Badeplatz 
2014 für den Bau des Wellenbrechers OSC 
2016 für die Ertüchtigung des Wellenbrechers OSC 
Bei sämtlichen Verfahren wurde der KFV e.V. als Pächter des Gewässers nicht beteiligt. 
Das Prekäre an dieser Situation: Der betroffene Bereich um das Cafe Maria stellt ein äußerst wertvolles Gebiet 
im Forggensee dar. Der Boden ist reich an Mikroorganismen und Fischnährtieren, was sich ab Sommer durch 
starkes Unterwasserpflanzenwachstum bemerkbar macht. Das Areal dient als Laichgebiet, Jungfischhabitat 
und Nahrungsgebiet für Wasservögel. Der Forggensee kämpft bekanntlich gegen eine ständige Verarmung 
der Gewässerstruktur, Gebiete wie in diesem Bereich sind elementar wichtig für die Reproduktion des Sees. 
Beim diesjährigen Abbau wurden zwar alle Mulden und Fischfallen mustergültig beseitigt, dennoch wurden 
aber wertvolle Bereich bauaufschlagt und unwiederbringlich zerstört – siehe Fotos laut Anhang. 
Wir dürfen deshalb anmerken, dass wir weitere Maßnahmen in diesem Bereich – z.B. für eine erneute 
Ertüchtigung des Wellendamms des OSC – verhindern werden und bitten hierfür um Verständnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisfischereiverein Füssen e.V., An der Achmühle 12, 87629 Füssen 

 
Landratsamt Ostallgäu 
Abt. Wasserrecht – 
Schwabenstraße 11 
 
D-87616 Marktoberdorf 

 

mailto:info@fuessen-kfv.de
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Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

Fischerhütte (Angelkartenausgabe) 
 

An der Achmühle 12 

87629 Füssen 
 

Telefon 08362 - 94 16 16 

 
 

Kreisfischereiverein Füssen 

Büro 
 

An der Achmühle 12 

87629 Füssen 
 

Telefon 08362 - 94 16 16 

Erster Vorsitzender 

Matthias Heinz 
 

Bachtalstraße 8D 

87669 Osterreinen 
 

Telefon 0151 - 22998662 
 

Sparkasse Allgäu 
 

IBAN 

DE81733500000310500285 
 

BIC 

BYLADEM1ALG 

VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG 
 

IBAN 

DE70734600460001813382 
 

BIC 

GENODEF1KFB 

 

 

Lech – Hanfwerke – Verrohrung Mühlbach 
 

Nach unserer Kenntnis besteht das LRA OAL auf einem Rückbau des Mühlbachs. Dieser Forderung schließen 
wir uns vehement an! Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass diese Maßnahme eigenmächtig durch 
den Eigentümer der Hanfwerke durchgeführt wurde, ohne die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung im 
Vorfeld. Diese wäre sicherlich auch nicht erteilt worden, da der 230 Jahre alte Mühlkanal als naturschutzfach- 
liche Ausgleichsfläche eingetragen ist. Hier gilt es auch zu überprüfen, inwieweit die ursprünglich vorhandene 
Durchgängigkeit des Gewässers über den alten Stollen – sprich Wasserzulauf von oben – als Auflage für die 
Aufrechterhaltung des alten Triebwasserkanals vermerkt war. Dieser Zulauf wurde beim Bau des neuen Kraft-
werks am Lechfall nämlich ersatzlos still- und der Mühlbach somit teilweise trockengelegt. Auch hier bitten wir 
– als Pächter des Gewässers – um Information zur Sachlage und zum Verfahrensstand. 
Der Mühlbach diente seit jeher als Rückzugsgebiet für Fische bei Hochwasser sowie als Laichgebiet und 
Jungfischhabitat. Ein Verlust dieser Strecke wirkt sich nachteilig auf die Fischbestände aus, wir als Pächter 
werden wiederum geschädigt. Wir behalten uns deshalb vorsorglich Schadenersatzforderungen vor und 
werden diese auch rechtlich verfolgen. 
 
 
Tätigkeiten und Ziele des KFV e.V. 
 

Als Pächter der Gewässer sind wir zur Bewirtschaftung dieser verpflichtet und betreiben dies mit enormem 
finanziellen Aufwand (Pacht und Besatz) und leidenschaftlichem, ehrenamtliches Engagement. So wurden 
am Samstag, 23.04.2016 erneut 150 Zandernester im Forggensee gebaut – siehe Fotos. Dies betreiben wir 
nun schon seit einigen Jahren, um die Gewässerstruktur des Sees zu verbessern und Laichmöglichkeiten 
zu schaffen, die auf dem zunehmend verschlammten Seegrund nicht mehr anzutreffen sind. Dieser Einsatz 
wurde durch den Kiessabbau vor dem Cafe Maria nun um ein Vielfaches vernichtet. 
Wir stellen daher die inständige Bitte, dass wir an sämtlichen, von uns gepachteten Gewässern im Vorfeld 
über geplante Maßnahmen und Eingriffe informiert werden. Gerne bemühen wir uns, hierbei praktikable 
Lösungen für alle Beteiligten zu finden. Aufgrund der Tatsache, dass wir stets vor Ort sind und die örtlichen 
Gegebenheiten kennen, entspricht dies auch dem ausdrücklichen Wunsch der Fischereifachberatung und 
des Verpächters. Beide wollen und werden sich auf unsere Einschätzungen stützen. 
Leider ist es bei den o.g. Vorfällen wieder einmal zu spät, Natur- und Lebensräume wurden zerstört und wir 
müssen dies erneut schlucken. Zukünftige Vorfälle werden wir deshalb konsequent verfolgen, auch durch 
Stellung von Schadensersatzansprüchen gegen die Verantwortlichen. 
Wir bauen deshalb auf eine Abstimmung im Vorfeld. 
 
 
Mit freundlichem Gruß, 
 
Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

  Schriftführer 
 
 
 
 
 
Verteiler: 

 
 

 
Anlagen: 
Fotos - Kiesabbau im Forggensee im März 2016 – Bereich Cafe Maria 
Fotos - Bau von Zandernestern im Forggensee im April 2016 durch den KFV e.V. 
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Füssen / Lech - Verrohrung Mühlbach und geplanter Umbau der Hanfwerke durch die Fa. Glass 
 
 
 
 
Sehr geehrte  
 
in Teilen wiederholen wir hier einen Brief an Ihr Haus vom 02.05.2016 an die Abt. Wasserrecht –  

– der damals leider ohne jede Antwort blieb. 
 
Nach unserer Kenntnis besteht das LRA OAL auf einen Rückbau des Mühlbachs. Dieser Forderung schließen 
wir uns vehement an! 
 
Hier gilt es auch zu überprüfen, inwieweit die ursprünglich vorhandene Durchgängigkeit des Gewässers über 
den alten Stollen – sprich Wasserzulauf von oben – als Auflage für die Aufrechterhaltung des alten Triebwasser-
kanals vermerkt war. Dieser Zulauf wurde beim Bau des neuen Kraftwerks am Lechfall durch die Kraftwerk 
Füssen GbR nämlich ersatzlos still- und der Mühlbach somit teilweise trockengelegt. Auch hier bitten wir – 
als Pächter des Gewässers – um Information zur Sachlage und zum damaligen Verfahren. 
 
Der Mühlbach diente seit jeher als Rückzugsgebiet für Fische bei Hochwasser sowie als Laichgebiet und 
Jungfischhabitat. Ein Verlust dieser Strecke wirkt sich nachteilig auf die Fischbestände aus, wir als Pächter 
werden geschädigt. 
 
Die geplanten Umbaumaßnahmen im Hanfwerke-Areal, die wir im Sinne der Stadt Füssen durchaus begrüßen, 
bilden eine einmalige Chance, das Thema „fließendes Wasser“ wieder erlebbar zu machen und den verlorenen 
Lechauen wieder ein Stück Natur zurückzugeben. Wasserläufe innerhalb des Areals, wie sie bereits vorlagen, 
müssen wieder aktiviert werden. 
 
Mit Verweis auf die Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinien – Verpflichtung zur Schaffung einer 
Durchgängigkeit von Gewässern – könnte im Zuge dieser Umbaumaßnahmen der alte Stollen wieder aktiviert 
und somit eine dringend notwendige Durchgängigkeit zwischen Schwalbenlech in der Stadt und dem Oberlech 
oberhalb des Lechfalls geschaffen werden. 
 
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind die Betreiber von Wasserkraftanlagen übrigens verpfichtet, 
Fördergelder hierfür könnten ebenfalls in Anspruch genommen werden. 
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Mit freundlichem Gruß und Petri, 
 
 
 
 
 
 
Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

 1. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
 

 
 

 
 



 

Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

 

Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

Fischerhütte (Angelkartenausgabe) 
 

An der Achmühle 12 

87629 Füssen 
 

Telefon 08362 - 94 16 16 

 
 

Kreisfischereiverein Füssen 

Büro 
 

An der Achmühle 12 

87629 Füssen 
 

Telefon 08362 - 94 16 16 

Erster Vorsitzender 

Matthias Heinz 
 

Bachtalstraße 8D 

87669 Osterreinen 
 

Telefon 0151 - 22998662 
 

Sparkasse Allgäu 
 

IBAN 

DE81733500000310500285 
 

BIC 

BYLADEM1ALG 

VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG 
 

IBAN 

DE22 7209 0000 0001 8133 82 
 

BIC 

GENODEF1AUB 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
Email  

info@fuessen-kfv.de 
 

Homepage 

www.fuessen-kfv.de 

 
 
 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Name Datum 

26.07.2021  29.08.2021 

 
 
Beteiligung im Verfahren nach § 4.2 BauGB 
Vorbereitende Untersuchungen ehemaliges Hanfwerkeareal 
 
 
Sehr geehrte , 
 
anbei erhalten Sie unsere Stellungnahme und Forderungen zum Verfahren: 
 
1) Rückbau und Freilegung des Mühlbachs laut Forderung LRA OAL als als Rückzugsgebiet für Fische bei 
Hochwasser sowie als Laichgebiet und Jungfischhabitat. 
 
2) Die bereits eingeschränkte Umlagerungsstrecke des Lechs entlang des Hanfwerkeareals ist in ihren 
Abmessungen zwingend zu erhalten bzw. nach Möglichkeit weiter auszubauen. Sie dient als Retentionsraum 
und stellt ein zu schützendes Laichgebiet für Kieslaicher dar. 
 
3) Die geplante Ufergestaltung und -Nutzung entlang des Lechs darf keine negativen Auswirkungen auf die 
Kiesbänke und Umlagerungsstrecke haben. Ebenso darf diese nicht zum Bevölkern und Mißbrauch dieser 
Bereiche einladen. 
 
4) Die einmalige Chance, das Thema „fließendes Wasser“ wieder erlebbar zu machen und den verlorenen 
Lechauen wieder ein Stück Natur zurückzugeben, muss bei den weiteren Planungen innerhalb des Areals 
verfolgt werden. Diese Wasserläufe lagen in der Vergangenheit vor und sollten wieder aktiviert werden. 
Als hervorragendes Beispiel kann hierzu das Fischerviertel in Ulm entlang der Donau genannt werden. 
Die dortigen Bäche werden von Flora und Fauna angenommen und schaffen für Bewohner und Besucher 
ein attraktives Umfeld und eine einladende Atmosphäre – siehe Anlage Fotos. 
 
 
Mit freundlichem Gruß und Petri, 
 
 
 
 
 
 
Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

 - 1. Vorsitzender 
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Stadt Füssen - Bebauungsplan S 55 „Mühlbachgasse“ 
 

Beteilung der Behörden und sonstige TÖB gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 

Stellungnahme des Kreifischereiverein Füssen e.V. 
 
 

Analyse 

 

Das ehemalige Hanfwerkeareal war geprägt von zwei durchgängigen Triebwasserkanälen mit 

fließendem Wasser und Anbindungen an den Lech und stellte ein wertvolles Rückzugsgebiet 

für Flora und Fauna dar - eingetragen als Baudenkmal „Wassertriebanlage D-7-77-129-216“. 

Dieses wurde widerrechtlich zerstört und stillgelegt. 

 

Der Kreisfischereiverein Füssen e.V. hatte in der Vergangenheit stets auf den notwendigen 

Erhalt dieser Wasserbauwerke in voller Durchgängigkeit hingewiesen. Siehe hierzu auch 

Anlagen Anschreiben an das LRA OAL aus 2016 (1) und 2017 (2) sowie an die Stadt Füssen 

aus 2021 (3a+3b). Ebenso liegt eine Rückbauanordnung für den Mühlbachkanal über die 

gesamte Länge des LRA OAL aus Dezember 2016 vor. Diese Anordnung ist verbunden mit 

einer gesetzlichen Vollzugsverpflichtung. Die Frist für einen Rückbau wurde auf Ende Juli 2017 

gesetzt – dieser kam der Eigentümer nicht nach. 

 

Nicht annehmbar ist daher die geplante Überbauung des Mühlbachs mit einem Parkhaus und 

eine Reduzierung des Mühlbachs bis unter die Brücke am Lecheinlauf mit einer verbleibenden 

Länge von geschätzt nur 20 m als reine Einbuchtung mit stehendem Wasser. Bei der geplanten 

Stilllegung des Mühlbachs wird in keiner Weise die Verpflichtung erfüllt, verlorengegangene und 

ehemals freiliegende Retentionsräume auszubilden. 
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Die Planung ergreift somit keine Maßnahmen, fließende Wasserflächen mit Anbindungen an den 

Lech wieder herzustellen bzw. auszugleichen. Diese müssen aber zwingend erfolgen, da sie einen 

elementaren Lebensraum für heimischen Salmoniden darstellen. Der Kreisfischereiverein Füssen e.V. 

ging fest davon aus, dass bei einer vorgesehenen Stilllegung der Triebwasserkanäle adäquate 

Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan enthalten sind. Dies ist nicht der Fall und kann somit in 

keiner Form akzeptiert werden. 

 

In der Vergangenheit erfolgten bereits widerrechtliche Baumfällungen entlang des Lechufers, die 

mit einem Bußgeld gegen den Eigentümer belegt wurden. In der vorliegenden Planung sollen nun 

weitere Baumgruppen entlang des Lechufers entfernt werden – Vergleich Bayernatlas und Planung – 

um Außenbewirtschaftungsflächen entlang des Lechufers zu schaffen. Eine Ausdehnung des 

Gastrobetriebs in das Uferbegleitgrün mit Auswirkungen auf das Lechbett wird abgelehnt. 

Im Gegenteil: Die Uferbereiche sind vor Beeinträchtigungen durch das geplante Areal zu schützen. 

 

Laut Flächenstatistik B-Plan ergeben sich folgende Werte: ca. 1.302 m² Wasserfläche = 2,1 %. 

Der ausgewiesene Anteil an Wasserflächen ist in keiner Form nachvollziehbar und entspricht nicht 

den ehemals vorliegenden, freien und oberflächennahen Wasserflächen des Hanfwerkeareals. 

 

Wir sehen in der vorliegenden Planung deshalb einen klaren Widerspruch und Verstoß gegen die 

Schutzgüter Wasser, Boden + Fläche, Landschaft und Kultur. Die vorliegende Planung wird daher 

abgelehnt und muss insbesondere bezüglich Wasserflächen + Durchgängigkeit überarbeitet werden. 

 

 

Forderungen 

 

1) Schutz des Baudenkmals „Wassertriebanlage D-7-77-129-216“. Rückbau und Freilegung des 

Mühlbachs laut Forderung LRA OAL als als Rückzugsgebiet für Fische bei Hochwasser sowie als 

Laichgebiet und Jungfischhabitat. Sollte hierfür keine Lösung gefunden werden, müssen die oben 

beschriebenen, fließenden und oberflächennahen Wasserflächen in adäquater Form bezüglich 

Quantität und Qualität an anderen Stellen ausgeglichen werden. Hierbei sind die erforderlichen 

Behörden und Fachstellen im Vorfeld zu beteiligen. 

 
2) Die bereits eingeschränkte Umlagerungsstrecke des Lechs entlang des Hanfwerkeareals ist in 
ihren Abmessungen zwingend zu erhalten bzw. nach Möglichkeit weiter auszubauen. Sie dient als 
Retentionsraum und stellt ein zu schützendes Laichgebiet für Kieslaicher dar. 
 
3) Die geplante Ufergestaltung und -Nutzung entlang des Lechs darf keine negativen Auswirkungen 
auf die Kiesbänke und Umlagerungsstrecke haben. Ebenso darf diese nicht zum Bevölkern und 
Mißbrauch dieser Bereiche einladen. 
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4) Nebenanlagen, Terrassen und Freischankflächen (von über 2.000 m²!) dürfen nicht direkt an den 

Lech gebaut werden, der natürliche Lechlauf ist zu schützen – nachfolgende Festsetzungen sind zu 

überarbeiten und dahingehend zu konkretisieren: 

A Textliche Festsetzung 

§ 3 Bauweise, Grenzabstände (2) Überbaubare Grundstücksfläche 

3. Sonstige Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

nur zulässig, wenn diese eine Grundfläche von 30 m² und eine Höhe von 3,0 m unterschreiten. 

4. Terrassen, insb. für Aufenthalts- und Außenbewirtschaftungsflächen, gem. § 14 BauNVO sind 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bis max. 2.255 m² zulässig. 

 

5) Belastetes Wasser darf nicht in den Lech gelangen. 

 

6) Schnittgut darf nicht in die Uferzonen und in den Lech entsorgt werden. 

 

7) Grundwasser, das mit dem Lech in Verbindung steht, darf nicht beeinträchtigt werden. 

 

8) Zugänge zum Lech für den Pächter des Fischereirechts – aktuell Kreisfischereiverein Füssen e.V. –  

    für Bewirtschaftung, Besatz und Fischerei müssen gewährleistet und planerisch berücksichtigt sein. 

 

 

Erneute Anregung zur Überarbeitung der Planung – wie in 2021 

 

Die einmalige Chance, das Thema „fließendes Wasser“ wieder erlebbar zu machen und den 
verlorenen Lechauen wieder ein Stück Natur zurückzugeben, muss bei den weiteren Planungen 
innerhalb des Areals verfolgt werden. Diese Wasserläufe lagen in der Vergangenheit vor und 
müssen wieder aktiviert werden. Als hervorragendes Beispiel hierzu kann das Fischerviertel in 
Ulm entlang der Donau genannt werden. Die dortigen Bäche werden von Flora und Fauna 
angenommen und schaffen für Bewohner und Besucher ein attraktives Umfeld und eine 
einladende Atmosphäre – siehe Anlage 3b. 
 

 

 
Mit freundlichem Gruß,      . 
        

Kreisfischereiverein Füssen e.V. 
 1. Vorsitzender 

 
 



1

Von:
Gesendet: Freitag, 15. Dezember 2023 19:13
An:
Betreff: 22047 STADT FÜSSEN - FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG gem. 4 (1) BauGB - BP S 

55 - Mühlbachgasse

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung. 
 
Das Plangebiet ist derzeit zum großen Teil schon bebaut. 
 
Durch die Maßnahme sind mehrheitlich Baudenkmäler betroffen; das Plangebiet liegt - wie richtig 
beschrieben - nicht direkt in einem  derzeit bekannten Bodendenkmal. Lediglich an den Rändern des 
Plangebietes finden sich schon bekannte Bodendenkmäler, die auch alle beide angegeben sind. 
 
Der richtige Umgang mit weiteren Bodendenkmälern, die vielleicht während neuer Bodeneingriffe zutage 
treten ist sehr gut beschrieben. Daher habe ich aus Sicht des für Bodendenkmäler zuständigen 
Kreisheimatpflegers grundsätzlich keine Anregungen. 
 
Zusätzlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass gerade in der Gegend um Füssen und um den heutigen 
Forggensee die ältesten Bodendenkmäler des Landkreises Ostallgäu bekannt sind. Darüber hinaus gibt es 
über den Landkreis verteilt Einzelfunde aus der Mittelsteinzeit, die auch im Plangebiet nicht auszuschließen 
sind. Diese möglichen Einzelfunde hätten mit Füssen und auch mit dem Plangebiet (Gipsmühle, 
Seilwarenfabrik, Hanfwerke) nichts zu tun, denn sie lägen einige tausend Jahre vor der Gründung von 
Füssen und auch der Industrieanlagen, die neu überpflant werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Kreisheimatpfleger Ostallgäu 
(Bereich Bodendenkmalpflege) 
Eschenlohstraße 5 
86862 Lamerdingen (Ortsteil Dillishausen) 
Tel:  
E-Mail: 
 



Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
(§ 4 Baugesetzbuch) 

 
Wichtiger Hinweis: 
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rah-
men Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der 
Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu ver-
schaffen (§ 1 Abs. 7 BauGB). Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, 
damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 

 

1. Gemeinde Stadt Füssen 
 

   
 

  
 

   

  BEBAUUNGSPLAN S 55 „MÜHLBACHGASSE“ 
   

  
   

  
 
 

   ja 

 
 

   nein 
   

Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 
 

   
Sonstige Satzung 
 

  
 

 

 
Frist für die Stellungnahme  (§ 4 Abs. 2 BauGB)  15.12.2023 
 
 
Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

 

2. Träger öffentlicher Belange 
 
 
 
 
 
 

Kreisheimatpfleger – Baudenkmal – Landkreis Ostallgäu 
 Hochstätterberg 3, 87663 Lengenwang 

 

 Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (Mit Anschrift und Tel. Nr.) 
 

2.1 
 

  
keine Äußerung 

 

2.2  
 

 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

 
 

2.3   
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit An-
gabe des Sachstandes 
 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der 
Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 
 

   
Einwendungen 
 
 
 

   
Rechtsgrundlagen 
 
 
 
 

   
Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 
 
 
 
 
 



 

2.5  Sonstige fachliche Information und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, ge-
gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage. 
 
Aus dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf sind nachstehende Besprechungspunkte vom 
17.01.2023 nicht zu erkennen bzw. wurden nicht berücksichtigt. 
 
Mobilitätshub: Reduzierung und Verlagerung in Richtung Westen. Verlässliche Höhenschnitte im Be-
reich Mobilitätshub/ Tiroler Straße. 
 
Südbauerweiterung: max. 2-geschossiger Anbau zur Wahrung der historischen Fassade im Hinter-
grund. 
 
Mühlbachgraben: Wiederherstellen des Mühlbachs im vorderen Bereich. 
 
 
Siehe Skizze in der Anlage. 
 
 
 
 
 

  
Lengenwang, 14. Dezember 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum 

 

Kreisheimatpfleger 

 
____________________________ 
Dienstbezeichnung, Unterschrift 

 
 
 

 











































 

Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Stefan Bosse 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr und nach Terminvereinbarung 
Bankverbindung: Sparkasse Allgäu IBAN: DE26733500000010068898 BIC: BYLADEM1KALG 
 

Regionaler Planungsverband Kaiser-Max-Straße 1  87600 Kaufbeuren 
 

OPLA Bürogemeinschaft für 
Ortsplanung und Stadtentwicklung 
Otto-Lindenmeyer-Str. 15 
86153 Augsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Füssen, Bebauungsplan S 55 "Mühlbachgasse" 
 
 
Sehr geehrter 

 
laut Umweltatlas des Bayerischen Landesamtes für Umwelt befinden sich am südöstlichen Rand 

des Plangebietes Gefahrenbereiche für Steinschlag/Blockschlag. Darüber hinaus ist teilweise ein 

festgesetztes Überschwemmungsgebiet berührt. 

Deshalb weisen wir auf das Ziel des Regionalplans der Region Allgäu (RP 16) B I 3.4.3 hin. 

Gemäß diesem Regionalplanziel sollen im alpinen Teil der Region die Maßnahmen zum Schutz 

vor Hochwasser, Muren, Erosionen und Lawinen fortgeführt werden. In diesem Zusammenhang 

kommt in den Siedlungsgebieten im Rahmen der Bauleitplanung der vorbeugenden Freihaltung 

der Gefährdungsräume besondere Bedeutung zu (siehe Begründung zu RP 16 B I 3.4.3 (Z)). 

  

Darüber hinaus können den Planungsunterlagen zufolge im Plangebiet infolge von 

Starkregenereignissen Überflutungen auftreten. 

Deshalb weisen wir auf den Grundsatz 7.2.5 Abs. 4 des Landesentwicklungsprogramms Bayern 

hin, wonach bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Risiken aus 

Starkniederschlägen besonders berücksichtigt werden sollen. Hierzu soll insbesondere auf die 

Freihaltung von Abflussleitbahnen und Senken hingewirkt werden. 

  

Des Weiteren bitten wir die Stadt Füssen, in Bezug auf die geplante Bebauungsplanänderung 

geeignete Maßnahmen zu treffen, um Regionalplan der Region Allgäu B V 2.3 (Z) ausreichend 

Regionaler 
Planungsverband 
ALLGÄU 
Geschäftsstelle 
Kaiser-Max-Straße 1 
87600 Kaufbeuren 

Telefon: 
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rpv.allgaeu@kaufbeuren.de 
www.region.allgaeu.org 

Ihr Zeichen:  
 
Ihre Nachricht:       
Unser Zeichen:  
Bearbeiterin:  
 

Kaufbeuren, 15.12.2023 



 

 

Rechnung zu tragen. Gemäß diesem Regionalplanziel soll darauf hingewirkt werden, dass die 

Region von der Errichtung überwiegend eigengenutzter Freizeitwohngelegenheiten 

(Zweitwohnungen) freigehalten wird. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

  
Geschäftsführerin 



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Kempten     

    
 

WWA Kempten - Postfach 26 44 - 87416 Kempten 

 

 

R
e
c
y
c
li
n

g
p

a
p

ie
r 

a
u

s
 1

0
0
%

 A
lt

p
a
p

ie
r  

Standort 
Rottachstr. 15 
87439 Kempten 

Telefon / Telefax 
+49 831 52610-0 
+49 831 52610-216 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-ke.bayern.de 

www.wwa-ke.bayern.de 

 
 
 
 
 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung  Datum 
13.11.2023  2-4622-OAL 129-

28358/2023 
15.12.2023 

     
    

STADT FÜSSEN - BEBAUUNGSPLAN S 55 „MÜHLBACHGASSE“   
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es bestehen Einwände zu o. g. Vorhaben. Zum gegenständlichen Bebauungsplan 

wurde bereits mehrfach gegenüber der Stadt Füssen und dem Büro f64 Architekten 

Stellung genommen. Die Stellungnahmen wurden in der vorliegenden Bauleitpla-

nung nur ansatzweise eingepflegt. 

 

Retentionsraumverlust durch die Auffüllung des alten Mühlkanals 

Ein Ausgleich des Retentionsraumverlustes ist nur notwendig, wenn die Rückbau-

anordnung des LRA Ostallgäu vom 27.12.2016 (Az.40-00659/16) nicht vollzogen 

wird.  

Nach unserer Kenntnis wurde der in der Bauleitplanung beschriebene Retentions-

raumverlust weder genehmigt, noch hergestellt.  

Aus unserer Sicht ist zunächst zu klären, ob die o.g. Rückbauanordnung noch Be-
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stand hat. Ist dies nicht der Fall, ist ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren für die 

Herstellung des Retentionsraumausgleiches genehmigen zu lassen. Erst dann sind eine wei-

tere Bebauung bzw. eine Transformation des Gebietes möglich. 

 

Hundertjährliches Hochwasser 

Das Hanfwerkeareal wird bei Hochwasserereignissen zum großen Teil von der bestehenden 

Ufermauer geschützt. Das Hanfwerkeareal ist bis auf den Mühlkanal (nachdem er wieder 

freigelegt wurde) bei einem HQ100 nicht überschwemmt.  

Grundlage hierfür ist eine funktionsfähige Ufermauer sowie die Anwendung der mobilen 

Hochwasserschutzelemente.  

Um auch in Zukunft die Hochwassersicherheit des Areals zu gewährleisten ist die Ufermauer 

in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten. Eventuell vorhandene Lücken in der Ufer-

mauer sind zu schließen und eine einheitliche Höhe der Maueroberkante ist zu schaffen. Für 

den Einsatz der mobilen Hochwasserelemente an den Durchfahrten in der Ufermauer emp-

fehlen wir einen Alarmplan aufzustellen. 

 

Extremhochwasser 

In den Unterlagen zur Bauleitplanung wurde das Extremhochwasser nicht behandelt.  

 

Das Gebiet ist bei extremen Hochwasserereignissen betroffen und deshalb als Risiko-

gebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG einzustufen. Dort ist 

die Ausweisung neuer Baugebiete bzw. Änderungen von Bauleitplänen grundsätzlich mög-

lich. Dabei ist die Abwägung nach §1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen 

[Nach § 78 b WHG (1) 1. sind dies insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit 

und die Vermeidung erheblicher Sachschäden]. 

 

Folgende Ermittlungen und Bewertungen sind hierzu notwendig: 

  

Gefährdungslage   

Gefahren für Leben und Gesundheit  

Einfluss des geplanten Vorhabens auf die Hochwassersituation  

Sachschäden am geplanten Objekt.  

Sekundäre Schäden und gesellschaftliche Auswirkungen  

Abschließende Bewertung und Vorsorgemaßnahmen 

  

Auf der Basis der vorhergegangenen Ermittlungen und Bewertungen erfolgt nun eine ab-

schließende Abwägung durch die Kommune ob das Risiko vertretbar ist. 
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Das Weitern wird auf Grund der besonders empfindlichen Anlage eine hochwasserange-

passte Bauweise empfohlen (z. B. Höhe EG Decke deutliche über Höhe des gewachsenen 

Bodens, weiße Wanne, Verzicht auf eine Tiefgarage, etc.) 

  

Die Fläche des Extremhochwassers ist nachrichtlich in den Flächennutzungsplan und Be-

bauungsplan zu übernehmen. 

  

Die Stadt Füssen hat bereits Erfahrung mit der Bauleitplanung im Risikogebiet nach § 78b 

WHG.  

Hier ist als Beispiel die Bauleitplanung O 65 "Weidach Nord 2" zu nennen. 

  

Hinweise:  Es wird empfohlen auf kritische Nutzungen (wie z.B. Tiefgaragen, Schlafzim-

mer), sowie Ölheizungen (vergleiche § 78c WHG) zu verzichten. Außerdem sollte keine 

hochwertige Nutzung und somit Erhöhung des Schadenpotentials unterhalb des HQextrem-

Wasserspiegels erfolgen. 

 

aktuelle Hinweise & Literatur für Gemeinde, Planer & Bauherr 

 Arbeitshilfe: Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung, Eine pragmati-

sche Anleitung für Kommunen und deren Planer 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf 

 Hochwasserschutzfibel des Bundes 

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/publikationen/ra

umordnung/hochwasserschutzfibel.html 

 Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 

 Planungshilfen für die Bauleitplanung 

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/26_planungshilfen_20-

21_ebook.pdf 

 Bebauungen sind auch fernab von oberirdischen Gewässern vielfältigen Gefahren durch 

Wasser (Starkregen, Sturzfluten, hohe Grundwasserstände, Kanalrückstau) ausgesetzt. 

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung!  

 Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume 

sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z. B. Hebeanlagen oder Rück-

schlagklappen. 

 Das Erdgeschoss der Gebäude, sowie Lichtschächte, Öffnungen und Treppenab-

gänge sollten zur Sicherheit vor Wassergefahren daher deutlich über dem vorhande-

nen Gelände bzw. über dem jeweiligen Straßenniveau liegen. Alles unter dieser Ebe-

ne sollte wasserdicht sein. Im Einzelfall ist auch die Geländeneigung und Gebäude-

anordnung bei der Risikoanalyse zu beachten. 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/publikationen/raumordnung/hochwasserschutzfibel.html
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/publikationen/raumordnung/hochwasserschutzfibel.html
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/26_planungshilfen_20-21_ebook.pdf
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebau/26_planungshilfen_20-21_ebook.pdf
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 Broschüre „Wassersensible Siedlungsentwicklung“ grüne & blaue Infrastruktur“ 

Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement 

in Bayern: https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm 

„Wassersensibles Planen und Bauen - Bayerische Architektenkammer (byak.de) 

 naturnahe Regenwasserbewirtschaftung  

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf 

 

weitere Links: 

o Bayerisches Bauministerium: Klimasensibler Umgang mit Niederschlagswasser in der 

Bauleitplanung (bayika.de) 

Schreiben vom 27.07.2021 des Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und 

Verkehr mit dem Titel: 

Klimasensibler Umgang mit Niederschlagswasser in der Bauleitplanung; insbesondere:  

- Klimabezogene Festsetzungen im Bebauungsplan betreffend Umgang mit Nie-

derschlagswasser (u.a. „Zisternenpflicht“) 

- Ermittlung der Grundfläche in Bezug auf „Steingärten/Schotterflächen“ 

o https://www.innenministerium.bayern.de/assets/stmi/kub/kommunen/b4-1524-2-

7_stmuv_stmi_gag__002___reinschrift_.pdf 

Schreiben vom 19.11.2021 vom StMI und StMUV mit dem Titel: Impulse für einen nach-

haltigen Umgang mit Niederschlagwasser durch Einführung einer gesplitteten Abwasser-

gebühr 

 

 

Das Landratsamt Ostallgäu erhält einen digitalen Abdruck dieses Schreibens. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez.  

Abteilungsleiterin Landkreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren 

 

https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm
https://www.byak.de/aktuelles/newsdetail/wassersensibles-planen-und-bauen.html
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf
https://www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2021-07-27_Bayerisches-Bauministerium-Klimasensibler-Umgang-mit-Niederschlagswasser-in-der-Bauleitplanung.php
https://www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2021-07-27_Bayerisches-Bauministerium-Klimasensibler-Umgang-mit-Niederschlagswasser-in-der-Bauleitplanung.php
https://www.innenministerium.bayern.de/assets/stmi/kub/kommunen/b4-1524-2-7_stmuv_stmi_gag__002___reinschrift_.pdf
https://www.innenministerium.bayern.de/assets/stmi/kub/kommunen/b4-1524-2-7_stmuv_stmi_gag__002___reinschrift_.pdf
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